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1017 Wien

Geschaftszahl: 2021-0.498.451

Wien, 23.8.2021
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichteten schriftlichen parlamentarischen Anfragen
Nr. 7341/), Nr. 7343/, Nr. 7344/), Nr. 7345/), Nr. 7346/), Nr. 7347/), Nr. 7348/)
und Nr. 7349/) der Abgeordneten Kaniak, Ragger, Belakowitsch, Wurm und weiterer
Abgeordneter betreffend Ablehnung von Patienten in den Bundeslandern Burgenland,
Tirol, Steiermark, Karnten, Oberdsterreich, Vorarlberg, Salzburg und Niederdsterreich wie

folgt:
Frage 1:

e Wie viele dhnliche Fdlle sind Ihnen als Gesundheitsminister bzw. Ihrem Ressort seit
dem 1.1.2020 im Bundesland Burgenland bekannt geworden?

e Wie viele dhnliche Fdlle sind Ihnen als Gesundheitsminister bzw. lhrem Ressort seit
dem 1.1.2020 im Bundesland Tirol bekannt geworden?

e Wie viele dhnliche Fdlle sind Ihnen als Gesundheitsminister bzw. Ihrem Ressort seit
dem 1.1.2020 im Bundesland Steiermark bekannt geworden?

e Wie viele dhnliche Fdlle sind Ihnen als Gesundheitsminister bzw. lhrem Ressort seit
dem 1.1.2020 im Bundesland Kérnten bekannt geworden?

e Wie viele dhnliche Fdlle sind Ihnen als Gesundheitsminister bzw. Ihrem Ressort seit

dem 1.1.2020 im Bundesland Oberésterreich bekannt geworden?
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e Wie viele dhnliche Fdlle sind Ihnen als Gesundheitsminister bzw. lhrem Ressort seit
dem 1.1.2020 im Bundesland Vorarlberg bekannt geworden?

e Wie viele dhnliche Fdlle sind Ihnen als Gesundheitsminister bzw. Ihrem Ressort seit
dem 1.1.2020 im Bundesland Salzburg bekannt geworden?

e Wie viele dhnliche Fdlle sind Ihnen als Gesundheitsminister bzw. Ihrem Ressort seit
dem 1.1.2020 im Bundesland Niederésterreich bekannt geworden?

Meinem Ressort sind dazu keine Falle bekannt.

Frage 2: Welche unmittelbaren Mafinahmen werden Sie als Gesundheitsminister starten,

um einen solchem Umgang einer Krankenanstalt mit Patienten abzustellen?

Hier darf auf die Kompetenzverteilung der Bundesverfassung verwiesen werden, wonach
dem Bund in Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten nur die
Grundsatzgesetzgebung, den Liandern hingegen die Ausfihrungsgesetzgebung und die
Vollziehung zukommt. Es ware daher Aufgabe der Rechtstrager von Krankenanstalten, etwa
Mitarbeiter:innen eine entsprechende Unterstitzung im Hinblick auf die vielfiltigen
Herausforderungen im Umgang zwischen Krankenhauspersonal und Patient:innen (ggf. im
Rahmen der Sensibilisierung der Kommunikation etc.) zukommen zu lassen. Im Rahmen
konflikttrachtiger Problemstellungen darf weiters auf die Patientenanwaltschaft als

Beschwerde- und Ombudsstelle verwiesen werden.
Eine unmittelbare Einflussnahme auf die Umsetzung der Vorgaben des Krankenanstalten-
und Kuranstaltengesetzes und der darauf zuriickgehenden Ausfiihrungsgesetze der Lander,

die eine Behandlung nach den Grundsatzen und anerkannten Methoden der medizinischen

Wissenschaft vorsehen, liegt nicht in der Kompetenz des BMSGPK.

Mit freundlichen GriaRen

Dr. Wolfgang Miickstein

2von 2

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2021-09-07T08:50:27+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

www.parlament.gv.at

von 3



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021-09-07T10: 27: 07+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-09-07T08:50:27+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-09-07T10:27:07+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




